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MITTEILUNGSBLATT 

Gemeinde  OSSIACH 
  Tel.: 04243 2246    Fax: 04243 2246-400    E-Mail: ossiach@ktn.gde.at     Homepage: www.ossiach.gv.at

Geschätzte Ossiacherinnen und Ossiacher! 
Liebe Jugend! 

 

VOLKSBEGEHREN 
Frieden durch Neutralität 

Nein zu Atomkraft-Greenwashing 
Parteienförderungen abschaffen 

CO2-Steuer abschaffen 
Energieabgaben streichen – Volksbegehren 

Glyphosat verbieten 
Essen nicht wegwerfen 

Energiepreisexplosion jetzt stoppen! 
Tägliche Turnstunde 
Kein NATO-Beitritt 

Das Intensivbettenkapazitätserweiterungs-Volksbegehren 
Kein Elektroauto-Zwang 

Neutralität Österreichs stärken 
BIST DU GESCHEIT 

 

Die Gemeinde Ossiach gibt bekannt, dass die Eintragungen für die oben 
angeführten Volksbegehren in der Zeit  

 

von Montag, 11. März 2024 bis (einschließlich) Montag,  

18. März 2024 stattfinden. 
 

Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online 
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).  
 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, 
kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 5. Februar 2024 in der Wählerevidenz 
einer Gemeinde eingetragen ist.  

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren 
abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, 

da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt.  
 
Eintragungen können am Gemeindeamt Ossiach (Tourismus- und 
Bürgerservicezentrum) an den nachstehend angeführten Tagen und zu den 
folgenden Zeiten vorgenommen werden: 
 

Montag, 11. März 2024 von 08.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag,12. März 2024 von 08:00 bis 20:00 Uhr 
Mittwoch,13. März 2024  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag,14. März 2024  von 08:00 bis16:00 Uhr 
Freitag,15. März 2024  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Samstag,16. März 2024,  geschlossen 
Sonntag,17. März 2024  geschlossen 
Montag,  18. März 2024  von 08:00 bis 16:00 Uhr 

 

mailto:ossiach@ktn.gde.at
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Wappen_at_ossiach.pn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Wappen_at_ossiach.pn
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VORINFORMATION BRAUCHTUMSFEUER 

Die Gemeinde Ossiach gibt bekannt, dass das Abbrennen eines Brauchtumsfeuers  

bis spätestens 27. März 2024, unter Namhaftmachung einer verantwortlichen 

Person, am Gemeindeamt zu melden ist. Das Formular wird im März noch 

ausgeschickt. Eine Meldung ist auch auf unserer Homepage online möglich.  

 

 

  

 

Die KEM und KLAR! Ossiacher See Gegendtal laden zur KOSTENLOSEN 

ENERGIEBERATUNG 
Zu den Themen 

 

| Thermisch Sanieren | Kesseltausch| 
| Klimafittes Bauen und Sanieren | Aktuelle Förderungen | 

 

 
 

Gemeindebürger:innen können im Rahmen dieses Angebots eine gratis 20-Minütige 

Schnupperberatung mit einen/r Energieberater:in aus dem Netzwerk Energieberatung Kärnten 

(netEB) in Anspruch nehmen. 

 
Montag, 04. März 2024 | ab 16:00 Uhr 

Im Neuwirtl, Treffen 
Marktplatz 4, 9521 Treffen am Ossiacher See 

 

Dienstag, 05. März 2024 | ab 16:00 Uhr 
Im Gemeindeamt Ossiach 
Ossiach 8, 9570 Ossiach 

 

 

Bitte um VORANMELDUNG 
Tel: 0664 12 76 811 od. 0664 12 76 796 | office@klima-ossiacherseegegendtal.at 
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TERMINAVISO FAST OSSIACH 
 

• 08.03.2024 – Workshop: Ätherische Öle und Hydrolate herstellen und 
verarbeiten  

o  Selbst natürliche und wohlriechende Extrakte aus Pflanzen herstellen 

• 18.-22.03.2024 – Waldbewirtschaftung für Einsteiger Modul 2 – 
Praxiswoche  

o Vertiefung des Waldwissens anhand der Praxiswoche 

• 04.04.2024 – Forststraßen-Tag: Förderung und Technik  
o Erklärung der neuen Förderschienen zum Bau von Forststraßen 

• 08.bis 11.04.2024 – Waldpädagogik Modul A  
o Spielerisch den Wald verschiedenen Zielgruppen näher bringen 

• 11.04.2024 – Exkursion: Laubwaldbewirtschaftung in der Praxis  
o Richtige Aufforstung und Pflege von Laubhölzern in der Theorie und 

Praxis erlernen; diesmal im Raum Hermagor 

• 15. bis 19.04.2024 – Green Care Wald + Gesundheit – Modul 1  
o Start des Zertifikatslehrgangs, welcher Wald und Gesundheit vereint 

und zeigt, wie sich daraus ein Angebot entwickeln lässt. 

• 18.04.2024 – Workshop: Veredelung von Obstbäumen  
o Veredelung von Obstbäumen selbst gemacht 

• 24. Bis 25. 04.2024 – Workshop: Baumharz und seine heilende Wirkung  
o Pecherei ist eine alte Tradition und das Harz ein wertvolles Produkt 

• 25.04.2024 - Exkursion: Österreichisches Naturwald-Reservate- 
Programm  

o Naturwald- Reservate sind Waldflächen, die sich ohne menschliche 
Eingriffe entwickeln. Spannend für die Wissenschaft! 
 

Mehr Informationen zu Kosten und Anmeldung unter: 

www.fastossiach.at/kurskalender oder telefonisch: 04243 2245 

 

BEKANNTGABE DER BIENENVÖLKER 
Gemäß § 5 Abs. 2 des Ktn. Bienenwirtschaftsgesetzes, sind die Bienenhalter 
verpflichtet, bis längstens 15. April jeden Jahres den Standort, die Anzahl und – 
sofern andere Bienenvölker als jene der Rasse Carnica gehalten werden – die Rasse 
der Bienenvölker im Meldeamt der Gemeinde bekannt zu geben. Auch um 
Leermeldung wird ersucht. Der Bürgermeister hat diese Daten der Landesregierung 
und der Bezirksverwaltungsbehörde über Aufforderung zu übermitteln, wenn dies zur 
Bekämpfung von Tierseuchen oder von Pflanzenschädlingen, sowie zur Überprüfung 
der Einhaltung der Bestimmungen des § 11 erforderlich ist. 

  

http://www.fastossiach.at/kurskalender
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„GELBER SACK“ SAMMELSTELLE RAPPITSCH 
 

Wir machen noch einmal höflich darauf aufmerksam, dass die gelben 

Säcke in Rappitsch, nicht beim Schild „Villa Müller“ abgestellt werden 

dürfen.  

Wir haben hierfür eine Sammelstelle vorgesehen, an der  

frühestens 1 Tag vorher  

die gelben Säcke abgestellt werden dürfen. Keine Dauerlagerstätte! 
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